Beratung der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 zur mündlichen Abschlussprüfung

1. Es muss ein Nebenfach (höchstens zwei) gewählt werden.

2. Das Wahlpflichtfach (F, MuM, NuT) muss gewählt werden.

3. Es kann D/E/M zusätzlich gewählt werden. Dies macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man sich durch die schriftliche Prüfung (auf die schlechtere Endnote) verschlechtert hat. 
Beispiel: 
D Anmeldenote 3,4; 
D schriftliche Prüfung 3,6; 
Endnote wäre 3,5 = ausreichend
Mit einer mündlichen Prüfungsleistung von 3,5 wäre für die Abschlussprüfung die Dezimalnote 3,5 (Mittel aus schriftlicher und mündlicher Prüfung) erreicht. Die Endnote wäre nun 3,45 = befriedigend.

4. Die Versetzungsordnung muss beachtet werden. 
Vorsicht bei Sp/Mu/BK: Wer z.B. Musik für die mündliche Prüfung gewählt hat, kann eine 5 nicht mehr mit Sp oder BK ausgleichen; die Musiknote zählt!
5. Realistisch wählen!

Beispiel:

Schüler X steht in Chemie auf 3,2; er will aber unbedingt eine „zwei". Theoretisch möglich:

(3,2 + 1,7):2 = 2,4 = Endnote „zwei"; realistisch???

Bitte ebenso bedenken: Für jede Prüfung muss man etwas tun, jede Prüfung trägt zum Gesamteindruck des Prüfungsergebnisses bei.

6. Wenn man mit dem bisherigen Zeugnis durchfallen würde, muss man die Chancen in der Prüfung suchen. Also: in welchem Fach kann ich aus der 5 eine 4 machen??
7. Bitte nicht überfordern!

Theoretisch möglich ist die mündliche Prüfung in 6 Fächern, z.B. Chemie + Erdkunde + Deutsch + Mathematik + Englisch + Französisch. Dies ist nicht zu schaffen!!
8. Pünktlichkeit!
Die Prüfungspläne hängen für die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig aus. Es steht in der Pflicht der Schüler sich über Ort und Zeitpunkt der Prüfung zu informieren. Am Prüfungstag empfiehlt es sich, lieber 15 Minuten zu früh an der Schule zu sein, als zu spät. Unentschuldigtes Fehlen  oder auch Zuspätkommen kommt einem Nichtbestehen der Abschlussprüfung gleich.
